
ALLGEMEINE AUSSCHREIBUNG 
FÜR DIE STAATS- UND ÖSTERR.  MEISTERSCHAFTEN 2007 

 
Veranstalter:   ÖAeC-Sektion Modellflug, 1040 Wien, Prinz Eugen-Str. 12 

Teilnahmeberechtigt: Alle Mitglieder des ÖAeC, welche den Bestimmungen unter Punkt 12.2.3 der 
MSO in ihrer letztgültigen Fassung entsprechen, mit gültiger FAI 
SPORTLIZENZ , Aero Club Ausweis und gültigem Zahlungsnachweis. Diese 
Dokumente sind vor Beginn des Wettbewerbes bei der Wettbewerbsleitung 
abzugeben. 
ACHTUNG: Ohne diese Dokumente ist eine Teilnahme an  
Staats-und Österr. Meisterschaften nicht möglich ! 

Wettbewerbs  Staats-und Österr. Meisterschaften werden nach den Bestimmungen der MSO  
Bedingungen:  und des Sporting Code, letzte Fassung, durchgeführt. Im RC-Flug dürfen nur 

die in Österreich zugelassenen Frequenzen verwendet werden! 
Platz- u. Wett- 
bewerbsordnung  Die für die Wettbewerbe geltende Platz- und Wettbewerbsordnung ist vor  

Beginn der Veranstaltung vom Wettbewerbsleiter bekanntzugeben. Sie ist für 
alle Teilnehmer bindend. 

Haftung: Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Personen- bzw.  
Sachschäden.  Alle Mitglieder des ÖAeC sind haft- und unfallversichert. 

Proteste: Proteste können nur gegen eine Kaution von € 15,- und schriftlich eingereicht 
werden. Diese wird nur bei stattgegebenem Einspruch durch die Jury 
rückerstattet. 

Nenngeld: Das Nenngeld beträgt für Erwachsene € 15,- incl. € 1,- für den 
Jugendförderungsfond und für Jugendliche € 2,-. 
Die Nenngeldüberweisung hat bis zum Nennschluß an die Bundessektion 
Modellflug zu erfolgen.  Das Konto lautet auf 0AeC, Bundessektion Modellflug 
bei der Bank Austria-V\/ien, Konto-Nr. 659 095 202, Blz. 20151. 

Nennung: Die Nennung hat mit dem vollständig ausgefüllten Nennblatt bis zum 
Nennschluß an die Bundessektion zu erfolgen. 

Meldung: Die Teilnehmer haben bis spätestens eine Stunde vor Beginn des 
Wettbewerbes ihre Ankunft der Wettbewerbsleitung zu melden und gleichzeitig 
ihren Zahlungsabschnitt über die einbezahlte Nenngebühr vorzuweisen. 

Preise: Für die ersten drei Plätze einer jeden Staatsmeisterschaft und Österr.  
Meisterschaft werden Urkunden des ÖAeC verliehen. Der Staatsmeister einer 
jeden Klasse erhält die Staatsmeistermedaille in Gold und die Zweit- und 
Drittplazierten der Staatsmeisterschaft sowie die Erst- bis Drittplazierten der 
Österr. Meisterschaften die Medaillen des Bundeskanzleramtes, Gruppe Sport. 

Dauerstart- Die Bestimmungen sind in der MSO ersichtlich. Auf alle Fälle muß der neue, 
nummer: ab 1. 1. 2007 gültige, FAI-Aufkleber auf dem Modell angebracht werden.  
 1. Zeile =FAI-Lizenznummer ÖAeC-Mitgliedsnummer. 2. Zeile = olymp. 

Kennung (AUT)+ vierstellige Sozialversicherungsnummer. 3. Zeile = 
Name des Wettbewerbers. 4. Zeile = Modellidentifikation. 

Doping- Bei diesen Staats- und Österr. Meisterschaften können Dopingkontrollen 
kontrollen: durchgeführt werden. Unmittelbar nach dem Wettkampf werden die 

betreffenden Sportler verständigt. Erscheint ein geloster Sportler nicht zum 
vorgegebenen Zeitpunkt vor der Kontrollkommission, wird dies als "positives 
Ergebnis" gewertet und löst die dafür vorgeschriebenen Sanktionen aus. 

 
Die Siegerehrung ist von der Jury, die ein Mitglied der Bundessektion sein muß, vorzunehmen. 
Änderungen in der Zeiteinteilung bleiben den Veranstaltern aus organisatorischen Gründen oder 
wetterbedingten Einflüssen vorbehalten. 
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